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Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

30. Wie viele Abstellplätze für Fahrzeuge müssen religiöse 

Versammlungsstätten aufweisen? 
 

 

Es ist bei der Errichtung eines religiösen Versammlungsraumes bzw. Ge-

bäudes sicherzustellen, dass eine ausreichend große Anzahl an Abstellplät-

zen bzw. Garagen für die Fahrzeuge der NutzerInnen vorhanden ist. 

 

Dies betrifft:  

 Abstellplätze für Kraftfahrzeuge (eventuell auch als Garage) 

 Abstellplätze für Fahrräder 

 Behindertenparkplätze 

 

Diese Abstellplätze sind gesetzlich vorgeschrieben bei: 

 Neubauten 

 Zu- und Umbauten (wenn dadurch ein zusätzlicher Bedarf entsteht) 

 Ein wesentlich geänderter Verwendungszweck  

 

 

Werden religiöse Versammlungsräume explizit genannt? 

In der Steiermark und in Tirol werden explizit keine Mindeststellplatzan-

zahlen für religiöse Versammlungsräume vorgeschrieben. 

 

 

Wie wird die Anzahl der Abstellplätze berechnet? 

Steiermark: Hier sind im Baugesetz bei „Versammlungsstätten, Theatern, 

Kinos und Konzerthäusern” 1 Kfz-Abstellplatz für 20 Sitzplätze und 1 Fahr-

radabstellplatz für 50 Sitzplätze zu veranschlagen. 

Tirol: Hier wird die Anzahl der Abstellmöglichkeiten in der Baubewilligung 

(siehe Tiroler Bauordnung) festgelegt. 
 

 

 

 

Betreffende Gesetzessstellen: 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 
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http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003 

§ 4 (5) (7) (8) (11) 

Begriffsbestimmungen 
 

Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Gesetz folgende Bedeutung: 

 1. Abstellanlagen für Fahrräder: Fahrrad Abstellplätze mit felgenschonenden Vorrichtungen zum 
standsicheren Abstellen der Fahrräder und der Möglichkeit zum Absperren des Fahrradrah-
mens; 

 2. Abstellflächen für Kraftfahrzeuge: Flächen im Freien, die dem Abstellen sowie der Zu und Ab-
fahrt von Kraftfahrzeugen außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen dienen; 

 3. Abstellplatz für Kraftfahrzeuge: jene Teilfläche einer Garage oder Abstellfläche, die dem Ab-
stellen des einzelnen Kraftfahrzeuges dient; 

(…) 

V. Abschnitt (11) 

Abstellflächen und Garagen 

§ 89 (11) 

Pflicht zur Schaffung von Abstellflächen für Kraftfahrzeuge oder Garagen 

(1) Bei der Errichtung baulicher Anlagen, bei denen ein Zu und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind 
von der Bauwerberin/vom Bauwerber geeignete Abstellplätze in ausreichender Zahl - davon für Kraft-
fahrzeuge für Behinderte im Ausmaß von mindestens 2 Prozent, ab fünf Abstellplätzen mindestens 
einer - in ausreichender Größe herzustellen. Bei Abstellplätzen für Behinderte sind die Grundsätze 
des barrierefreien Bauens zu beachten. Anzahl und Größe der Abstellplätze richten sich nach Art und 
Zahl der nach dem Verwendungszweck der Anlagen vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge 
der ständigen Benützer und Besucher. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn bauliche Anlagen 
oder deren Verwendungszweck wesentlich geändert werden und sich dadurch der Bedarf an Abstell-
plätzen gegenüber dem bisherigen Zustand erhöht. 

(2) Anstelle von Abstellflächen ist die Errichtung von Garagen aufzutragen, wenn andernfalls eine 
unzumutbare oder das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung oder Gefährdung der Nach-
barschaft zu erwarten ist. Die Errichtung von Tiefgaragen kann aufgetragen werden, wenn auch bei 
Garagen eine das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung und Gefährdung der Nachbarschaft 
zu erwarten ist. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn mindestens ein Abstellplatz 

 (…) 

 5. bei Versammlungsstätten, Theatern, Kinos und Konzerthäusern je 20 Sitzplätze, 

 (…) 

geschaffen wird. 

(4) Die Gemeinden sind berechtigt, die Zahl der Abstellplätze durch Verordnung abweichend von Abs. 
3 festzulegen. Dabei haben sie die Interessen des öffentlichen Verkehrs, der Ortsplanung sowie ein 
vorhandenes Verkehrskonzept zu berücksichtigen. Bis zur Erlassung der Verordnung hat die Behörde 
Ausnahmen von der Verpflichtung nach Abs. 3 zuzulassen, sofern sie nach der Lage der Anlage oder 
dem Erschließungsgrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln gerechtfertigt ist. 

(5) Die notwendigen Abstellflächen oder Garagen sind auf dem Bauplatz herzustellen, wenn nicht 
nachgewiesen werden kann, dass außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen Garagen oder Abstell-
flächen vorhanden sind oder errichtet werden, die vom Bauplatz in der Gehlinie nicht mehr als 500 m 
entfernt sind und deren Benutzbarkeit nachweislich gesichert ist. 

(6) Kann die Bauwerberin/der Bauwerber die notwendigen Abstellflächen oder Garagen nicht auf ih-
rem/seinem Bauplatz herstellen und keinen Nachweis nach Abs. 5 erbringen, kann sie/er mit Zustim-
mung der Gemeinde die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 3 dadurch erfüllen, dass sie/er die Kosten 
von Abstellflächen oder Garagen, die von der Gemeinde unter Einräumung eines ihrem/seinem Be-
dürfnis entsprechenden Nutzungsrechtes hergestellt werden, in ortsüblicher Höhe trägt. 
(…) 

§ 92 (11) 

Abstellanlagen für Fahrräder 
 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003
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(1) Bei der Errichtung baulicher Anlagen, ausgenommen Kleinhäuser, sind stufenlos zugängliche, 
geeignete Abstellanlagen für Fahrräder mit Abstellplätzen in ausreichender Zahl nach Maßgabe des 
Verwendungszwecks des Bauwerks und der absehbaren Gleichzeitigkeit ihrer Benützung herzustel-
len. 

(2) Als ausreichende Zahl nach Abs. 1 gilt, wenn mindestens ein Fahrradabstellplatz 

 (…) 

 5. bei Versammlungsstätten, Theatern, Kinos und Konzerthäusern je 50 Sitzplätze, 

 (…) 

(3) Die Gemeinden sind berechtigt, die Zahl der Abstellplätze durch Verordnung abweichend festzule-
gen. Dabei haben sie die Interessen des öffentlichen Verkehrs, der Ortsplanung sowie ein vorhande-
nes Verkehrskonzept zu berücksichtigen. 

(4) Notwendige Abstellanlagen für Fahrräder sind auf dem Bauplatz herzustellen, sofern nicht nach-
gewiesen werden kann, dass außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen entsprechende Abstellmög-
lichkeiten vorhanden sind, die vom Bauplatz in der Gehlinie nicht mehr als 100 m entfernt sind und 
deren Benutzbarkeit auf Dauer gesichert ist. 

(5) Die Aufschließungswege zwischen den Abstellanlagen für Fahrräder und Straßen mit öffentlichem 
Verkehr sind so zu gestalten, dass ein sicheres Zu und Wegfahren gewährleistet ist. Die Abstellplätze 
für Fahrräder müssen mindestens 2 m lang und mindestens 0,7 m breit sein, wobei die Mindestbreite 
bei Radständern, die eine höhenversetzte Aufstellung ermöglichen, um bis zu 20 cm unterschritten 
werden kann. 

(6) Bei mehr als fünf erforderlichen Fahrrad Abstellplätzen für bauliche Anlagen gemäß Abs. 2 Z. 1 bis 
5 sind die Abstellanlagen für Fahrräder zu überdachen, sofern Gründe des Straßen , Orts und Land-
schaftsbildes in den Schutzgebieten nach dem Ortsbildgesetz 1977 und dem Grazer Altstadterhal-
tungsgesetz 2008 nicht entgegenstehen. 
 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der 

Tiroler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 8 

Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge 

(1) Beim Neubau von Gebäuden und bei der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen sind für die zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benützer und der Besucher der betreffenden baulichen 
Anlage außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen geeignete Abstellmöglichkeiten (Stellplätze oder Gara-
gen) in ausreichender Anzahl und Größe einschließlich der erforderlichen Zu- und Abfahrten zu schaf-
fen. Diese Verpflichtung besteht auch bei jedem Zu- oder Umbau oder jeder sonstigen Änderung von 
Gebäuden, bei der Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden und bei der Änderung sonsti-
ger baulicher Anlagen, soweit dadurch ein zusätzlicher Bedarf an Abstellmöglichkeiten entsteht. Die 
Anzahl der mindestens zu schaffenden Abstellmöglichkeiten ist in der Baubewilligung festzulegen.  

(…) 

(2) Die nach Abs. 1 erforderlichen Abstellmöglichkeiten dürfen von der betreffenden baulichen Anlage 
höchstens 300 m, gemessen nach der kürzesten Wegverbindung, entfernt sein. Diese Entfernung 
kann überschritten werden, wenn 

 a) aufgrund des Baubestandes oder aufgrund von Verkehrsbeschränkungen, wie insbesonde-
re durch Fußgängerzonen, die Abstellmöglichkeiten nur in entsprechend größerer Entfer-
nung geschaffen werden können oder 

 b) dies im Interesse der angestrebten Verkehrsberuhigung in bestimmten Gebieten zweckmä-
ßig ist. 

In der Baubewilligung kann eine geringere als die im ersten Satz bestimmte Entfernung festgelegt 
werden, wenn dies aufgrund des Verwendungszweckes der betreffenden baulichen Anlage oder der 
örtlichen Verhältnisse geboten ist, sofern nicht einer der in den lit. a und b genannten Gründe dem 
entgegensteht. Die nach Abs. 1 für Einkaufszentren außerhalb von Kernzonen nach § 8 Abs. 3 des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 erforderlichen Abstellmöglichkeiten dürfen nur auf der betreffen-
den Sonderfläche oder auf den an diese unmittelbar angrenzenden Grundstücken geschaffen werden. 

(3) Soweit die nach Abs. 1 erforderlichen Abstellmöglichkeiten nicht bereits bestehen oder Gegen-
stand eines Bauverfahrens sind, hat der Bauwerber glaubhaft zu machen, dass diese spätestens bis 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Vollendung der betreffenden baulichen Anlage geschaffen wer-
den. 

(4) Fällt eine nach Abs. 1 erforderliche Abstellmöglichkeit nachträglich weg, so hat die Behörde dem 
Eigentümer der baulichen Anlage aufzutragen, innerhalb einer angemessenen Frist eine neue Ab-
stellmöglichkeit zu schaffen oder – außer in den Fällen des Abs. 6 dritter Satz – um eine Befreiung 
nach Abs. 6 erster Satz anzusuchen. Wird diesem Auftrag nicht entsprochen oder die Befreiung 
rechtskräftig versagt, so hat die Behörde die weitere Benützung der baulichen Anlage zu untersagen. 

(5) Die Gemeinde kann durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die örtlichen Erfordernisse für 
bestimmte Arten von baulichen Anlagen die Anzahl der nach Abs. 1 erster Satz erforderlichen Ab-
stellmöglichkeiten festlegen. Weiters kann die Gemeinde durch Verordnung festlegen, dass die nach 
Abs. 1 im Bauland oder für bauliche Anlagen auf Sonderflächen nach den §§ 43, 48, 48a und 50 und 
auf Vorbehaltsflächen nach den §§ 52 und 52a des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 erforderli-
chen Abstellmöglichkeiten zur Gänze oder zu einem bestimmten Teil nur in Form von Parkdecks oder 
unterirdischen Garagen errichtet werden dürfen, wenn dies im Interesse der bestmöglichen Nutzung 
des Baulandes bzw. der betreffenden Sonderflächen oder Vorbehaltsflächen geboten oder zum 
Schutz der Gesundheit von Menschen oder zur Vermeidung unzumutbarer Belästigungen erforderlich 
ist. Eine solche Festlegung kann unter diesen Voraussetzungen auch für bestimmte Teile des Baulan-
des, für bestimmte Sonderflächen oder Vorbehaltsflächen oder allgemein für Gebäude oder sonstige 
bauliche Anlagen, für die mindestens eine bestimmte Anzahl an Abstellmöglichkeiten zu schaffen ist, 
getroffen werden. 

(6) Die Behörde hat den Bauwerber bzw. den Eigentümer der baulichen Anlage auf dessen Antrag 
von der Verpflichtung nach Abs. 1 oder 4 ganz oder teilweise zu befreien, wenn die entsprechenden 
Abstellmöglichkeiten nicht oder nur mit einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand geschaffen 
werden können. Dabei ist festzulegen, für welche Anzahl von Abstellmöglichkeiten die Befreiung erteilt 
wird. Bei Abstellmöglichkeiten für Einkaufszentren ist außer in Kernzonen eine Befreiung nicht zuläs-
sig. 

§ 9 

Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge von Menschen mit einer Behinderung 

(1) Beim Neubau von Wohnanlagen, öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Alten- und Pflegehei-
men, Einkaufszentren und sonstigen Gebäuden, die regelmäßig auch von Menschen mit einer Behin-
derung aufgesucht werden, sind beim betreffenden Gebäude Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge 
von Menschen mit einer Behinderung in einer dem jeweiligen Verwendungszweck des Gebäudes 
angemessenen Anzahl zu schaffen. Diese Verpflichtung besteht auch, wenn solche Gebäude durch 
die Änderung des Verwendungszweckes von bisher anderweitig verwendeten Gebäuden geschaffen 
werden. Diese Verpflichtung besteht weiters bei jedem Zu- oder Umbau oder jeder sonstigen Ände-
rung solcher Gebäude und bei der Änderung des Verwendungszweckes solcher Gebäude, soweit 
dadurch ein zusätzlicher Bedarf an solchen Abstellmöglichkeiten entsteht. Die Anzahl der mindestens 
zu schaffenden Abstellmöglichkeiten ist in der Baubewilligung festzulegen. Diese ist auf die Anzahl der 
nach § 8 zu schaffenden Abstellmöglichkeiten anzurechnen. 

(2) Die Abstellmöglichkeiten nach Abs. 1 müssen so angeordnet und ausgestaltet sein, dass sie von 
Menschen mit einer Behinderung ohne besondere Erschwernisse benützt werden können. 

(3) Fällt eine Abstellmöglichkeit nach Abs. 1 nachträglich weg, so hat die Behörde dem Eigentümer 
des Gebäudes aufzutragen, innerhalb einer angemessenen Frist eine neue solche Abstellmöglichkeit 
zu schaffen. Wird diesem Auftrag nicht entsprochen, so hat die Behörde die weitere Benützung des 
Gebäudes zu untersagen. 

(4) Die Verpflichtung zur Schaffung von Abstellmöglichkeiten nach Abs. 1 entfällt, wenn diese auf-
grund des Baubestandes oder der Festlegungen in einem Bebauungsplan nicht oder nur mit einem 
wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand geschaffen werden können oder wenn aufgrund von Ver-
kehrsbeschränkungen, insbesondere durch Fußgängerzonen, ein Zufahren zum betreffenden Gebäu-
de mit Kraftfahrzeugen nicht möglich ist. 

§ 10 

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 

(1) Die Gemeinde kann durch Verordnung bestimmen, dass im Fall 

 a) des Neubaus von Gebäuden und der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen sowie 

 b) des Zu- und Umbaus von Gebäuden, der sonstigen Änderung von Gebäuden, der Änderung 
des Verwendungszweckes von Gebäuden oder der Änderung sonstiger baulicher Anlagen, 
soweit dadurch ein zusätzlicher Bedarf an Stellplätzen oder Stellflächen für Fahrräder ent-
steht, 
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außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen Stellplätze für Fahrräder in ausreichender Anzahl oder 
Stellflächen für Fahrräder in ausreichender Größe geschaffen werden müssen. 

(2) In einer Verordnung nach Abs. 1 können unter Bedachtnahme auf die örtlichen Erfordernisse, auf 
die Art und die Größe der baulichen Anlage, bei Gebäuden auch unter Bedachtnahme auf den Ver-
wendungszweck, nähere Bestimmungen getroffen werden über: 

 a) die Arten von baulichen Anlagen, für die Stellplätze oder Stellflächen für Fahrräder geschaf-
fen werden müssen, 

 b) die Mindestanzahl an Stellplätzen oder die Mindestgröße der Stellfläche für Fahrräder und 

 c) die Ausgestaltung der Stellplätze oder der Stellflächen für Fahrräder; dabei kann auch be-
stimmt werden, dass die Stellplätze oder Stellflächen mit Ausnahme der für die Besucher 
der betreffenden baulichen Anlage vorgesehenen Stellplätze bzw. Stellflächen ganz oder 
teilweise in Räumen untergebracht sein müssen und dass ein bestimmter Teil der Stellplät-
ze bzw. Stellflächen für die Besucher der betreffenden baulichen Anlage zugänglich sein 
muss. 

(3) Eine Verordnung nach Abs. 1 kann für das gesamte Gemeindegebiet oder für bestimmte Teile des 
Gemeindegebietes erlassen werden. 

(4) Die Mindestanzahl der zu schaffenden Stellplätze oder die Mindestgröße der zu schaffenden Stell-
fläche für Fahrräder ist in der Baubewilligung festzulegen. Soweit die Mindestanzahl der erforderlichen 
Stellplätze oder die Stellfläche in der erforderlichen Mindestgröße nicht bereits besteht oder Gegen-
stand eines Bauverfahrens ist, hat der Bauwerber glaubhaft zu machen, dass diese spätestens bis 
zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Vollendung der betreffenden baulichen Anlage geschaffen wird. 

(5) Die Behörde hat den Bauwerber bzw. den Eigentümer der baulichen Anlage auf dessen Antrag 
von der Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen oder Stellflächen für Fahrräder ganz oder teilwei-
se zu befreien, wenn diese nicht oder nur mit einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand geschaf-
fen werden können. Dabei ist festzulegen, für welche Anzahl von Stellplätzen bzw. für welchen Teil 
der Stellfläche die Befreiung erteilt wird. 

  

 


